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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, Hans-Josef Fell,
 Bärbel Höhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/9488 –

 Zwischenfälle in deutschen Atomkraftwerken bei Arbeiten im Leistungsbetrieb

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Diese  Kleine  Anfrage  dient  der  Erhebung  einer  bestimmten  Art  von  Zwischen-
 fällen in deutschen Leistungsreaktoren.

 Der  Vollständigkeit  halber  wird  darum  gebeten,  in  der  Antwort  auf  diese  Kleine
 Anfrage  die  in  der  Antwort  auf  die  Schriftliche  Frage  110  auf  Bundestagsdruck-
 sache  17/9263  der  Abgeordneten  Sylvia  Kotting-Uhl  bereits  genannten  zehn
 derartigen Ereignisse erneut aufzulisten.

 Der  auf  die  Prüfarbeiten  bezogene  Teil  der  unten  genannten  Frage  bezieht  sich
 explizit  nur  auf  Ereignisse,  bei  denen  die  Prüfarbeit  ursächlich  für  das  Vor-
 kommnis  war  bzw.  verursachend  dazu  beitrug.  Ereignisse,  die  durch  Prüfungen
 während  des  Leistungsbetriebs  festgestellt  wurden,  aber  nicht  aufgrund  dieser
 Prüfungen zustande kamen, sind nicht gemeint.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Das  Bundesamt  für  Strahlenschutz  (BfS)  hat  zur  Erstellung  der  mit  der  Kleinen
 Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  auf  Bundestagsdrucksache
 17/9488  erbetenen  tabellarischen  Übersichten  insgesamt  6  132  meldepflichtige
 Ereignisse  bearbeitet.  Die  in  den  tabellarischen  Übersichten  gelisteten  Angaben
 basieren  auf  dem  Bestand  der  beim  BfS  geführten  Datenbank,  der  wiederum  auf
 den  Angaben  der  Kernkraftwerksbetreiber  in  den  Meldeformularen  zu  den  ein-
 zelnen  Ereignissen  beruht.  In  der  Datenbank  sind  Kennziffern  zur  schnellen
 Selektion  der  angefragten  meldepflichtigen  Ereignisse  bei  Leistungsbetrieb
 nicht  vorgesehen.  Die  Ereignisse  wurden  durch  Einzelbewertung  der  jeweiligen
 Ereignisangaben ausgewählt.

 Der  Betrachtungszeitraum  beginnt  im  Juli  1975,  da  seitdem  einheitliche  Melde-
 verfahren  für  Ereignisse  in  deutschen  Kernkraftwerken  angewandt  werden,  er
 endet  im  April  2012.  Von  1975  bis  1985  wurde  entsprechend  einem  Schreiben
 des  damals  zuständigen  Bundesministeriums  des  Innern  vom  3.  Februar  1975,
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Az.  I5-514009/2,  an  die  atomrechtlichen  Genehmigungs-  und  Aufsichtsbehör-
 den  der  Länder  nach  den  in  dem  Schreiben  beschriebenen  Kategorien  A,  B,  C
 und  mittels  des  mit  diesem  Schreiben  übermittelten  einheitlichen  Meldeformu-
 lars  gemeldet.  1985  wurden  die  Meldekategorien  S,  sofort,  E,  eilt,  N,  normal,
 eingeführt.  Diese  bestehen  auch  heute  noch.  Seit  1992  wird  die  Meldepflicht
 über  die  Atomrechtliche  Sicherheitsbeauftragten-  und  Meldeverordnung,
 AtSMV,  geregelt.  Die  benannten  Meldekategorien  werden  wie  folgt  umschrie-
 ben:

 A:  Sicherheitstechnisch  unmittelbar  signifikante  Störfälle  und  Ereignisse,
 Meldefrist zwei Tage;

 B:  Sicherheitstechnisch  potentiell  signifikante  Störfälle  und  Ereignisse,  Melde-
 frist acht Tage;

 C: Andere Störfälle und Ereignisse, Meldefrist 14 Tage;

 S:  Ereignisse  sind  zu  melden,  unverzüglich  nach  Kenntnis  fernmündlich  und
 schriftlich  durch  fernmeldemäßige  Übertragung;  spätestens  am  fünften  Werktag
 nach  Kenntnis  Ergänzung  und  erforderlichenfalls  Berichtigung  der  Meldung
 mittels Meldeformular;

 E:  Ereignisse  sind  zu  melden,  spätestens  24  Stunden  nach  Kenntnis  fernmünd-
 lich  und  schriftlich  durch  fernmeldemäßige  Übertragung;  spätestens  am  fünften
 Werktag  nach  Kenntnis  Ergänzung  und  erforderlichenfalls  Berichtigung  der
 Meldung mittels Meldeformular;

 N:  Ereignisse  sind  zu  melden,  spätestens  am  fünften  Werktag  nach  Kenntnis
 mittels Meldeformular.

 Seit 1991 werden meldepflichtige Ereignisse in die INES-Skala eingeordnet.

 1.  Welche  meldepflichtigen  Ereignisse  während  des  Leistungsbetriebs  gab  es
 bei  Instandhaltungs-  oder  Änderungsmaßnahmen  oder  aufgrund  von  Prüf-
 arbeiten  (bitte  tabellarische  Übersicht  mit  Reaktor,  Ereignis-  und  Melde-
 datum, Beschreibung, Klassifizierung etc.)?

 Bis  April  2012  beträgt  die  Gesamtanzahl  der  meldepflichtigen  Ereignisse  in
 Kernkraftwerken  bei  Leistungsbetrieb  3  466.  Davon  fanden  55  bei  Instandhal-
 tungsmaßnahmen,  vier  bei  Änderungsmaßnahmen  und  76  aufgrund  von  Prüf-
 arbeiten  statt.  Die  einzelnen  Ereignisse  sind  in  den  als  Anlagen  beigefügten
 tabellarischen  Übersichten  mit  Angabe  des  Kraftwerks,  des  Ereignis-  und  Melde-
 datums,  der  Kurzbeschreibung  und  Klassifizierung  gelistet.  In  der  Übersicht  zu
 Instandhaltungsmaßnahmen  fehlt  bei  fünf  Ereignissen  das  Meldedatum,  da  in
 dem zur Verfügung stehenden Datenbestand dazu keine Angaben vorliegen.

 Unter  Instandhaltungsmaßnahmen  wurde  entsprechend  dem  untergesetzlichen
 kerntechnischen  Regelwerk  des  Kerntechnischen  Ausschusses  (KTA)  verstan-
 den,  die  Gesamtheit  aller  Maßnahmen  zur  Bewahrung  und  Wiederherstellung
 des  Sollzustandes  sowie  zur  Feststellung  des  Istzustandes.  Dazu  wurden  vorbeu-
 gende  Instandhaltungen  während  des  Betriebes  (VIB),  Instandsetzungen  und
 Reparaturen gezählt.

 Als  Änderungsmaßnahmen  wurden  Arbeiten  verstanden,  die  die  Herstellung  ei-
 nes neuen Sollzustandes der Anlage oder ihrer Betriebsweise zum Ziel haben.

 Unter  Prüfarbeiten  wurden  hier  Prüfungen  verstanden,  die  –  wie  in  der  Vorbe-
 merkung  der  Fragesteller  ausgeführt  –  ursächlich  für  Ereignisse  waren,  z.  B.  auf-
 grund von Fehlhandlungen bei der Prüfung oder falsche Prüfvorschriften.

 Abweichend  zu  der  Liste  mit  zehn  meldepflichtigen  Ereignissen  als  Antwort  auf
 die  Schriftliche  Frage  110  auf  Bundestagsdrucksache  17/9263  wurden  nach  er-
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neuter  Bewertung  zwei  Ereignisse,  04/028,  08/008,  nicht  mehr  aufgeführt.  Bei
 beiden  Ereignissen  wurden  Befunde  zwar  während  der  Instandhaltungsmaß-
 nahme  festgestellt,  diese  wurden  jedoch  im  Zeitraum  vor  der  Instandhaltungs-
 maßnahme verursacht.

 Anlagen:

 Drei  tabellarische  Übersichten  mit  meldepflichtigen  Ereignissen  je  zu  Instand-
 haltungsmaßnahmen,  Änderungsmaßnahmen  und  Prüfarbeiten  im  Leistungsbe-
 trieb
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